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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Costel State, Dahlstr. 28, 47169 Duis-
burg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000848370/5 am 01.06.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 01.06.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 V o g t  

 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Rosetta Autieri, Natland 12, 45478 
Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.005199640/35 am 08.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 08.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 09.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 R i n g e l e r 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Stefanie Klisch, Lepkesfeld 34, 46047 
Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.000851891/43 am 04.07.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 04.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 08.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 T r o m m e r s h a u s e n 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Mihalache-Marian Manole, Selbecker 
Str.35, 58091 Hagen, unter dem Aktenzeichen 
32-32.4.006224124/6 am 27.07.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 27.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 03.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Yanko Dimitrov, Julius-Birck-Str. 6, 
47169 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005198256/65 am 11.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 11.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.208, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 11.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Gianina-Florenta Curt, Grenzstr. 72, 
46045  Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005195302/36 am 26.04.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort der Empfängerin 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 26.04.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von der Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.233, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 10.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 M ü h l e  
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Yanko Dimitrov, Julius-Birck-Str. 6, 
47169 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005198476/8 am 05.07.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 05.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 11.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d  
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Rene Schmidt, Bruchstr. 36, 45525 
Hattingen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006228923/44 am 10.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 10.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 10.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K o b e r l i n g 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Franz Walter Elze, Paul-Kosmalla-Str. 
7, 45472 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005198428/39 am 25.07.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 25.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.211, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 27.07.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S m o l a 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Franz Walter Elze, Paul-Kosmalla-Str. 
7, 45472 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.000859044/39 am 18.08.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 18.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.211, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 19.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S m o l a 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Louis Atekwe Ndangoh, Leineweberstr. 
57, 45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Ak-
tenzeichen 32-32.4.006224365/44 am 
17.08.2016 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da der derzeitige Auf-
enthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln 
und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 17.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K n a p p e n 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Gabriel-Alin Zanfir, Philadelohiastr. 
161, 47799 Krefeld, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006228752/25 am 17.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 17.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i  
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Ernest Karpetanovic, Rue Adolphe Fi-
scher 129, L-1521 Luxembourg, unter dem Ak-
tenzeichen 32-32.4.005198557/30 am 
27.06.2016 erlassene Bußgeldbescheid konnte 
nicht zugestellt werden, da eine Zustellung im 
Ausland nicht möglich ist oder keinen Erfolg ver-
spricht. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 26.07.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 

Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Michael Schneider, Shape, B-7010 
Mons, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005195933/6 am 16.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 16.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 16.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r  
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Maurice Sindram, Rocholzallee 5, 
58285 Gevelsberg, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.006231640/8 am 22.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 22.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 22.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i e g m u n d 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Sasho Yurukov, Eppinghofer Str. 104, 
45468 Mülheim an der Ruhr, unter dem Akten-
zeichen 32-32.4.005200392/30 am 24.08.2016 
erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zuge-
stellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zu-
stellung an einen Vertreter oder Zustellungsbe-
vollmächtigten nicht möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 24.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 24.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 K r z i s o w s k i 
  
 

Öffentliche Zustellung eines Kostenbescheides 
 

Der an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Kostenbescheid konnte nicht zugestellt 
werden, da der derzeitigen Aufenthaltsort des 
Empfängers nicht zu ermitteln ist: 
 
Klaus Schnittker, geb. 14.09.1968 in Beckum, 
zuletzt gemeldet Troststr. 8 in 45356 Essen, Ak-
tenzeichen: 32-11.E-QQ 3515 vom 27.07.2016. 
 
Der Kostenbescheid wird hiermit gemäß § 1 Lan-
deszustellungsgesetz (LZG NRW) in Verbindung 
mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. Es wer-
den damit Fristen in Gang gesetzt, nach deren 
Ablauf Rechtsverluste drohen können. Der Kos-
tenbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentli-
chung der Benachrichtigung zwei Wochen ver-
gangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann der Betroffene gegen den 
Kostenbescheid innerhalb eines Monats Klage er-
heben. Der Kostenbescheid kann von dem Be-
troffenen beim Ordnungsamt Mülheim an der 
Ruhr, Am Rathaus 1, Zimmer B.321, eingesehen 
werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 15.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 S i r i c 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 
 
Der gegen Samid Osmanovic, Stolbergstr. 79, 
45355 Essen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005197597/6 am 18.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 18.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.210, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 L a d e m a c h e r 
 
 
 
Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

 
Der gegen Laurentiu, Sandu, Körnerstr. 85, 
58095 Hagen, unter dem Aktenzeichen 32-
32.4.005198817/25 am 02.08.2016 erlassene 
Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, 
da der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers 
nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen 
Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigten nicht 
möglich ist. 
 
Der Bußgeldbescheid vom 02.08.2016 wird hier-
mit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) 
öffentlich zugestellt. 
 
Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit 
dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 

zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter 
Satz LZG NRW). Nach Zustellung kann innerhalb 
von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. 
Es werden damit Fristen in Gang gesetzt, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rat-
haus 1, Zimmer C.206, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H e i l m a n n 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines  
Gewerbesteuer- und Zinsbescheides 

 
Der Gewerbesteuerbescheid für die Veranla-
gungsjahre 201 und 2016 sowie der dazu ergan-
gene Zinsbescheid für das Jahr 2014 mit den Ak-
tenzeichen 24-5.1/2320301000007 und 
7801003203000 für die Fa. KAIS EATaliano UG 
(haftungsbeschränkt) & Co. KG kann weder an 
die Steuerpflichtige noch an die persönlich haf-
tende Gesellschafterin KAIS EATaliano Verwal-
tungs UG (haftungsbeschränkt) zugestellt wer-
den, weil keine aktuellen Anschriften bekannt 
sind. 
Der Bescheid wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetzes in Verbindung mit 
§ 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes öffent-
lich zugestellt. Er kann von der Betroffenen im 
Amt 24, Fachbereich Finanzen, Team Gemeinde-
steuern, Am Rathaus 1, 45468 Mülheim an der 
Ruhr, Zimmer B.93, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.08.2015 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 F r e y e r 
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Öffentliche Zustellung von Gewerbesteuer- und 
Messbescheiden 

 
Die Gewerbesteuer- und Messbescheide für das 
Jahr 2015 mit den Aktenzeichen 24-5.1/ 
2225136000006 für die Firma E.M.I Schweiß-
technik und Dienstleistungs GmbH & Co. KG kön-
nen nicht zugestellt werden, weil diese bereits 
abgemeldet wurde und die Anschrift des zustell-
bevollmächtigten Kommanditisten, Herrn Janez 
Kralj nicht bekannt ist.  
 
Die Bescheide werden deshalb hierdurch gemäß 
§ 1 des Landeszustellungsgesetztes in Verbin-
dung mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz-
tes öffentlich zugestellt. Die Bescheide können 
von der Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 
45468 Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finan-
zen, Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, ein-
gesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 29.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 

I. A. 
 

F  r e y e r  
 
 

Öffentliche Zustellung  
 
Das Schreiben bezogen auf die Nachtragsliquida-
tion für 2011 mit dem Aktenzeichen 24-5.1/ 2 
106 110 für Frau Phuangphet Hofstadt kann nicht 
zugestellt werden, weil diese unter Ihrer Melde-
anschrift nicht zu ermitteln ist. 
Das Schreiben wird deshalb hierdurch gemäß § 1 
des Landeszustellungsgesetztes in Verbindung 
mit § 10 des Verwaltungszustellungsgesetztes öf-
fentlich zugestellt. Das Schreiben kann von der 
Betroffenen im Rathaus, Am Rathaus 1, 45468 
Mülheim an der Ruhr, Fachbereich Finanzen, 
Team Gemeindesteuern, Zimmer B.93, eingese-
hen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 26.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A.  
 
 F r e y e r 
 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfügung 
 

Die an nachstehend aufgeführten Empfänger ge-
richtete Ordnungsverfügung der Stadt Mülheim 
an der Ruhr kann nicht zugestellt werden, da der 
Wohnsitz des Empfängers nicht bekannt ist: 
 
Stefan Wüstenhagen; geb.: 16.01.1971, letzte 
bekannte Anschrift Dorotheenstr. 2, 45130 Es-
sen; AZ 32-12.14.03.385/16, Datum der Ord-
nungsverfügung: 28.07.2016. 
 
Die Ordnungsverfügung vom 28.07.2016 wird 
hiermit nach § 15 des Verwaltungszustellungsge-
setzes vom 03.07.1952 (BGBl. I, S. 379) öffent-
lich zugestellt. 
Die Ordnungsverfügung vom 28.07.2016 kann 
beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an 
der Ruhr, Am Rathaus 1, Ordungsamt, Zimmer 
C.303, eingesehen werden. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 H a s e n j ä g e r 

 
 
 

13. Änderung zur Verbandssatzung des  
Zweckverbandes „KDN – Dachverband  

kommunaler IT-Dienstleister 
 

Die Bezirksregierung Köln hat die von der Ver-
bandsversammlung am 31.05.2016 beschlossene 
13. Änderung der Verbandssatzung des Zweck-
verbandes „KDN – Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister“ gemäß § 20 Abs. 4 i. V. m. § 11 
Abs. 1 GkG NRW im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Köln am 01.08.2016, Ausgabe Nr. 
30/2016 bekannt gemacht. 
Auf diese Veröffentlichung wird hiermit hingewie-
sen. 
 
 Mülheim an der Ruhr, den 17.08.2016 
 
 Der Oberbürgermeister 
 I. A. 
 
 N o w a k 
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Jahresabschluss der Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr zum 31.12.2015 

  
 
 

 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat den Betrieben der Stadt Mülheim an der 

Ruhr für den Jahresabschluss zum 31.12.2015 den Bestätigungsvermerk mit Datum vom 

11.08.2016 erteilt. 

 

Der Jahresabschluss ist vom Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr in seiner Sitzung am 07.07.2016 

festgestellt worden. 

 

Gemäß § 26 (3) der Eigenbetriebsverordnung NW ist der Jahresabschluss, d. h. die Bilanz und die 

Jahreserfolgsrechnung sowie die Darstellung der Verbindlichkeiten mit der Feststellung durch den 

Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und dem Bestätigungsvermerk der GPA NRW zu veröffentli-

chen. 

 

Der Jahresabschluss 2015 liegt bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2016 bei den Betrieben 

der Stadt Mülheim an der Ruhr, Am Schloß Broich 38, während der Dienststunden öffentlich aus. 

 

 Mülheim an der Ruhr, den 19.08.2015 

 

 Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 I.A. 

 M ü l l e r 
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